Gemeinderat XXX
Adresse




Entscheid vom XXX des Gemeinderats von XXX zum Baugesuch für XXX auf Grundstück XXX des Grundbuchs (GB), eingereicht durch XXX.


gestützt auf


- das Gesetz vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG);

- das Raumplanungs- und Baugesetz vom 2. Dezember 2008 (RPBG) und sein Ausführungsreglement vom 1. Dezember 2009 (RPBR);

-	das Baugesuch von XXX;

-	die Verweigerung der Sonderbewilligung vom XXX der Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt (RIMU);

-	sämtliche Bestandteile des Gesuchs,


in Erwägung:


-	Der Gesuchsteller/die Gesuchstellerin hat das Baugesuch XXX vom XXX bis XXX im vereinfachten Verfahren öffentlich aufgelegt; 

-	Es gab keine Einsprachen; 

-	Es ist anzumerken, dass das betroffene Grundstück ausserhalb der Bauzone der Ortsplanung (OP) der Gemeinde XXX liegt; 

-	Das Bau- und Raumplanungsamt hat dem Gesuchsteller/der Gesuchstellerin mit Schreiben vom XXX eine Ankündigung der Verweigerung der Sonderbewilligung zugestellt, worin es XXX;

-	Der Gesuchsteller/Die Gesuchstellerin hat sich mit einem Schreiben vom XXX geäussert;

-	Die RIMU hat am XXX die Verweigerung der Sonderbewilligung beschlossen;

-	Gemäss der gefestigten Rechtsprechung (FZR 1994 S. 154 f.) werden grundsätzliche Fragen in Zusammenhang mit einem Bau ausserhalb der Bauzone im Rahmen eines Sonderbewilligungsverfahrens für das Bauen ausserhalb der Bauzone von der RIMU geprüft. Die Gemeindebehörde, die das Baugesuch formell im vereinfachten Verfahren ausstellt, hat folglich nur eine sehr eingeschränkte Kompetenzmarge und ihr Eingreifen erweist sich oft als reine Formsache. Stellt sich heraus, dass die Gründe für eine Verweigerung der Baubewilligung oder die Einsprache im Entscheid der RIMU bereits bekannt sind – der gleichzeitig mit dem Entscheid der Verweigerung der Baubewilligung zugestellt wird – ist zulässig, dass die Behörde sie nicht in ihren eigenen Entscheid aufnimmt, sondern einzig auf die Sonderbewilligung verweist;

-	Aufgrund der Verweigerung der Sonderbewilligung ist die von XXX für XXX beantragte Baubewilligung nicht zu erteilen; 

-	Die Gebühren werden gemäss angehängter Liste auf XXX Franken festgelegt; 

verfügt aus diesen Gründen

1. Mit Entscheid vom XXX hat die Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt (RIMU) die Gewährung einer Sonderbewilligung abgelehnt. Dieser ist zur Zustellung im Anhang beigefügt. Er kann unabhängig von dieser Baubewilligung angefochten werden.

2.	Somit wird die von XXX für XXX beantragte Baubewilligung verweigert. 

3.	Die Gebühren werden auf XXX festgelegt.

4.	Dieser Entscheid kann bei der verwaltungsrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung mit Beschwerde angefochten werden (Art. 141 Abs. 3 RPBG und 79 VRG). Gemäss Artikel 141 Absatz 5 RPBG hat die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung. Die gleichzeitige Beschwerde gegen die Sonderbewilligung der RIMU hingegen lähmt jede Vollstreckungsmassnahme der Baubewilligung (Art. 84 Abs. 1 VRG).

5.	Dieser Entscheid wird per Einschreiben mit Empfangsbestätigung zugestellt. 
	>	 an XXX, Adresse

Mitteilung mit einem Exemplar:
	> an das Oberamt des Seebezirks
	> an die RIMU

Der/Die Gemeindeschreiber/in	Der Ammann/Die Gemeindepräsidentin
